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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1989

Norm

ArbVG §29

Rechtssatz

Bei Streitigkeiten über den Abschluß, die Abänderung oder die Aufhebung einer Betriebsvereinbarung im Rahmen der

sogenannten fakultativen Mitbestimmung ist von Gesetzes wegen weder eine Schlichtung noch sonst eine behördliche

Zuständigkeit vorgesehen.
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